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§ 23 MMHmG Ausbildungsleitung
 MMHmG - Medizinischer Masseur- und Heilmasseurgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

1. (1)Die fachspezifische und organisatorische Leitung der Ausbildung zum medizinischen Masseur obliegt einer

fachkompetenten und pädagogisch geeigneten Person, die die Berufsberechtigung als Heilmasseur und die

Berechtigung zur Ausübung von Lehraufgaben (§ 37) besitzt.

2. (2)Die medizinisch-wissenschaftliche Leitung der Ausbildung zum medizinischen Masseur obliegt einem Arzt, der

die hiefür erforderliche fachliche und pädagogische Eignung besitzt.

3. (3)Für den fachspezifischen und organisatorischen Leiter und den medizinisch-wissenschaftlichen Leiter ist

jeweils ein Stellvertreter vorzusehen. Dieser hat die jeweiligen Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder 2 zu erfüllen.
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